
1. Mit der Entgegennahme von Angeboten oder der Aufnahme von 
Verhandlungen kommt ein Maklervertrag zustande. Gleichzeitig wird der 
Empfänger Auftraggeber und erkennt die Bedingungen an.
2. Die Provision beträgt 5,385 % inklusive Mehrwertsteuer (7,7%). Der 
Provisionsanspruch entsteht, sobald aufgrund unseres Nachweises oder 
unserer Vermittlung ein Vertrag zustande kommt. Der 
Provisionsanspruch entsteht auch, wenn der Vertrag zu Bedingungen 
abgeschlossen wird, die vom Angebot abweichen bzw. wenn 
Erweiterungen oder Änderungen zustande kommen. Der 
Provisionsanspruch entsteht z. B. bei Kauf statt Miete, Miete statt Kauf, 
Erbbaurecht statt Kauf wie auch beim Erwerb im Wege der 
Zwangsversteigerung.
3. Der Anspruch auf Provision bleibt bestehen, wenn der zustande 
gekommene Vertrag aufgrund auflösender Bedingungen erlischt. Das 
gleiche gilt, wenn der Vertrag aufgrund eines Rücktrittsvorbehalts des 
Auftraggebers aufgelöst oder aus anderen in seiner oder der Person 
seines Ehegatten liegenden Gründen rückgängig gemacht bzw. nicht 
erfüllt wird.
4. Spätere Nachweise durch dritte Personen ändern nichts an der 
Ursächlichkeit des Nachweises.
5. Sollte dem Empfänger die durch uns nachgewiesene Gelegenheit 
zum Abschluss eines Vertrages bereits bekannt sein, so hat er uns dies 
unverzüglich mitzuteilen und auf Verlangen unter Offenlegung der 
Informationsquelle auch zu belegen.
6. Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei Verhandlungen uns als 
ursächlichen Makler zu nennen und uns zu allen Besichtigungen, 
Verhandlungen und jedem Vertragsabschluss heranzuziehen sowie uns 
Abschriften von abgeschlossenen Verträgen zu beschaffen.
7. Unsere Angebote und Informationen sind nur für den Empfänger 
selbst bestimmt. Sie sind vertraulich zu behandeln und dürfen Dritten 
nur mit unserer Zustimmung zugänglich gemacht werden. Kommt infolge 
unbefugter Weitergabe ein Vertrag zustande, so ist der Auftraggeber 
verpflichtet, uns Schadensersatz in Höhe der Provision zu zahlen, die im 
Erfolgsfall angefallen wäre. Schadensersatz in dieser Höhe ist auch zu 
leisten, wenn durch unbefugte Weitergabe der Nachweis desselben 
Grundstücks gegenüber anderen bei uns vorhandenen Interessenten 
unmöglich gemacht wird. Der Auftraggeber ist ferner zum 
Schadensersatz verpflichtet, wenn ein zustande gekommener Vertrag 
erfolgreich angefochten und er den Anfechtungsgrund gegeben hat.
8. Wir sind berechtigt, auch für den anderen Vertragspartner 
provisionspflichtig tätig zu sein.
9. Unsere Angebotsangaben basieren auf uns erteilten Informationen. 



Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben 
können wir trotz unserer Bemühungen, solche Angaben zu erhalten, 
nicht übernehmen. Unsere Nachweise sind freibleibend, ein 
Zwischenverkauf bzw. eine Zwischenvermietung bleibt dem Eigentümer 
vorbehalten.
10. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nichtig oder unwirksam 
sein oder werden, soll hiervon die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt werden. Die unwirksame Bestimmung ist 
durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem ursprünglich 
verfolgten Zweck so nahe wie möglich kommt. Entsprechend gilt, wenn 
sich eine ergänzungsbedürftige Lücke ergeben sollte. Mündliche 
Vertragsänderungen bedürfen in jedem Fall zu ihrer Gültigkeit der 
schriftlichen Bestätigung durch uns.
11. Der Auftraggeber ist verpflichtet, sobald keine Kauf-/Mietabsicht 
mehr besteht, uns dies unverzüglich mitzuteilen. Sämtliche in dieser 
Website veröffentlichten Informationen, Dokumente und Darstellungen 
sind alleiniges Eigentum der Wi-Unternehmensgruppe. Die Erlaubnis zu 
ihrer Verwendung steht unter dem Vorbehalt, dass der 
Copyrightvermerk auf allen Kopien erscheint, der Gebrauch der 
Informationen nur persönlichen Zwecken dient und keine kommerzielle 
Verwertung erfolgt, die Informationen in keiner Weise verändert werden 
und sämtliche Darstellungen der Website nur zusammen mit dem 
dazugehörigen Text verwendet werden. 
Zugang zu und Nutzung dieser Website unterliegen den folgenden 
Bestimmungen: Falls Sie mit diesen nicht einverstanden sind, benutzen 
Sie diese Website bitte nicht. Diese Website wurde von der Freiherr von 
Löwenburg Rohstoff und Edelmetallhandels AG entwickelt und wird von 
ihr administriert. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Website und 
die allgemeinen Nutzungsbedingungen nach eigenem Ermessen 
jederzeit ohne Ankündigung ganz oder teilweise zu ändern und/oder 
deren Betrieb einzustellen. Wir bitten Sie daher, bei Ihrem nächsten 
Besuch dieser Website diese erneut durchzusehen und Änderungen/
Ergänzungen zur Kenntnis zu nehmen.
12. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind St.Gallen.


